
Zeitschrift: Die Staatsbürgerin : Zeitschrift für politische Frauenbestrebungen

Herausgeber: Verein Aktiver Staatsbürgerinnen

Band: 8 (1952)

Heft: 5

Artikel: Kirchliches Frauenstimmrecht im Kanton Solothurn

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-846360

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-846360
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Grund Zustimmung zur Motion und bittet Sie, ich wiederhole das. alle
Abänderungsanträge iabzu 1 ehneu.

Broglc: Wenn ich in vorgerückter Stunde mich noch zu einem ganz
kurzen Wort melde, so in erster Linie deshalb, damit mein Freund Peter
von Roten sich nicht 'so ganz einsam fühlt auf unserer Fraktionsbank.
Mit andern Worten : Ich bekenne mich als Befürworter des Frauenstimm-
rechtes und habe dieses Bekenntnis schon seit Jahren, sei es bei berufs-
tätigen Frauen, »ei es im heimeligen, netten Frauenkränzchen und an-
derswo, immer wieder zum Ausdruck gebracht. Ich möchte meinen Stand-
punkt hier nicht begründen. Es ist hierüber heute schon sehr viel Gutes
gesagt worden. Namentlich ist der Standpunkt, den ich vertrete, in aus-
gezeichneter Weise heute formuliert worden durch Herrn Huber, dem
ich voll und ganz beipflichte. Mir scheint es Aufgabe unseres Parlamentes
zu sein, den Frauen, die sich aktiv an unserer Politik beteiligen möchten,
den Weg zu zeigen, der sie zu ihrem Ziel führen kann. Hier gehen nun
meine Auffassung und diejenige des Herrn von Roten auseinander. Ich
bin der Meinung — ich bin zwar nicht Jurist — dass der Weg zur Ver-
wirklichung dieses Zieles nur über die Teilrevision der BundesVerfassung
gehen könne. In diesem Sinne möchte ich Ihnen, nicht nur den Befür-
wortern, sondern auch den Gegnern des Frauenstimmrechtes empfehlen,
der Motion der Kommission zuzustimmen. Ich hätte es allerdings sehr
begrüsst, wenn vielleicht vorgängig einer Abstimmung beim Volk eine
Konsultativabstimmung unter den Frauen hätte durchgeführt werden
können. Ich möchte I lerrn Bundespräsident von Steiger herzlich bitten,
dass sein Departement die Frage nochmals prüfe, ob hier wirklich so
grosse Schwierigkeiten technischer Art vorliegen, um dies nicht tun zu
können. Eine solche Vorarbeit würde den andern, wirklich grundsätz-
liehen Arbeiten sehr wertvolle Dienste leisten. Fortsetzung folgt.

Kirchliches Frauenstimmrecht im Kanlon Solothurn
Die Männerabstimmung vom <20. April 1952 hat den Frauen einen

kleinen Fortschritt gebracht: mit 14 356 Stimmen gegen 9864 haben die
Solothurner ihren Frauen das krichliche Stimmrecht (mit Gemeindeauto-
nomie, wie früher im Kanton Bern) gewährt. Eine ganz grosse Neuerung
ist es nicht, denn die Frauen besitzen schon da» Stimmrecht in kirchlichen
Angelegenheiten in den Kantonen Basel-Stadt, Bern, Genf, Graubünden,
Neuenburg, Schaffhausen, Waadt: die Wählbarkeit in die kirchlichen
Behörden in Basel-Stadt, Bern, Genf und Graubünden: beides ebenso
in den Freien Kirchen von Genf und Waadt.

Schon seit dem Jahr 1921 besteht im Kanton Thurgau die gleiche
Möglichkeit, dass die einzelnen Gemeinden den Frauen der evangelischen
Landeskirche das aktive und passive Stimmrecht in kirchlichen Ange-
legenheiten geben könnten, ohne dass in den über 30 Jahren seither eine
einzige Gemeinde es wirklich eingeführt hätte.
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